
  
  
  

 
Der Beitrag ist älter als 1 Jahr und der Inhalt möglicherweise nicht mehr aktuell!

Rechtsmittel gegen Spielberechtigung erst bei Einsatz

19. August 2013

 

Rechtsmittel gegen die Spielberechtigung eines Spielers sind erst dann gegeben, wenn der Spieler
eingesetzt wird und nicht schon bei der Veröffentlichung der Mannschaftsmeldungen.Schiedsspruch SVW
vom 02.11.1999
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